Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung in der Sek I 
für das Fach Latein

Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen müssen berücksichtigen, dass Lernen kumulativ erfolgt (ansteigende Progression und Komplexität). Alle im Kernlehrplan aufgeführten Kompetenzbereiche (Sprach-, Text-, Kulturkompetenz, Sprachbewusstheit und Sprachlernkompetenz) sind angemessen zu beachten. 
Die Note richtet sich nach der Niveaustufe der Kompetenzerreichung in allen Kompetenzbereichen des Faches. Ausschlaggebend für die Gesamtnote ist der sich aus den Leistungen in verschiedenen Kompetenz- und Anforderungsbereichen ergebende Gesamteindruck der Schülerin/des Schülers. Der Bewertung liegen die kriteriale, die soziale sowie die individuelle Bezugsnorm zugrunde. Auch die Leistungsentwicklung innerhalb eines Halbjahres wird berücksichtigt. 
Die Kriterien der Notengebung müssen den Schülerinnen und Schülern transparent gemacht werden. Die Beurteilung der Leistung soll einerseits der Diagnose dienen, andererseits sollen die Schülerinnen und Schüler der Bewertung Hinweise zum Weiterlernen entnehmen können. 
Für die Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse von Lernerfolgsüberprüfungen ein Instrument zur Evaluation der Zielsetzung und Methoden. 
Die Zeugnisnote wird in der Sekundarstufe I nicht aus Einzelnoten berechnet, sondern ist als ganzheitliche Bewertung eine pädagogische Note. 

(Rechtliche Grundlage: Schulgesetz §48, APO-S1 Abschnitt 1, §6)

Beurteilungsbereiche

Die beiden Bereiche „schriftliche Leistungen“ und „sonstige Leistungen im Unterricht“ werden angemessen berücksichtigt. 

Konzeption und Korrektur von Klassenarbeiten

In der Regel besteht die Klassenarbeit aus a) einem Übersetzungstext und b) Begleitaufgaben. Diese Teile werden gesondert und üblicherweise im Verhältnis 2:1 bewertet. 

	Klasse
	Stundenzahl/Woche
	Klassenarbeit/Schuljahr
	Dauer (Schulstunden)

	7
	4
	5
	1

	8
	4
	4
	1

	9
	4
	4
	1-2

	10
	3
	4
	1-2



Über die Dauer einer Klassenarbeit innerhalb des vom SchulG vorgegebenen Spektrums entscheidet die unterrichtende Lehrkraft je nach zu überprüfenden Kompetenzschwerpunkten.



Bewertung der Klassenarbeiten
a) Der Übersetzungstext
Der Übersetzungstext ist zusammenhängend. In der Lehrbuchphase bezieht er sich hinsichtlich Inhalt, Grammatik und Vokabular weitgehend auf die gerade behandelte Sequenz, weist eine inhaltliche Geschlossenheit und einen differenzierten Schwierigkeitsgrad auf. In der Lektürephase werden zusammenhängende Originaltexte des gelesenen Autors übersetzt. Die Wortzahl der Klassenarbeit beträgt in der Lehrbuchphase 1,5-2 Wörter pro Übersetzungsminute, in der Phase der Originallektüre in der Sekundarstufe I 1,2-1,5 Wörter pro Übersetzungsminute. Die Hilfen bei Originaltexten sollten in der Prosa nicht mehr als 10%, in der Poesie nicht mehr als 15% ausmachen. Die Texte werden mit einer deutschen Einleitung versehen und den Schülerinnen und Schülern, sofern möglich, vorgelesen. 
b) Die Begleitaufgaben
In der Regel werden maximal vier zusätzliche Aufgaben gestellt, die in der Lehrbuchphase auch textunabhängig sein dürfen. Zu den textabhängigen Aufgab en gehören texterschließende, grammatische und interpretatorische Fragen, die ab der Übergangslektüre möglichst zunehmend die für das Abitur gültigen Operatoren verwenden. Da die Übersetzung des Textes bereits zum Anforderungsbereich III gehört, sollen die Aufgaben vorwiegend die Anforderungsbereiche I und II abdecken. In der Sekundarstufe I kann einmal pro Schuljahr ein alternatives Aufgabenformat gewählt werden wie beispielsweise die leitfragengelenkte Texterschließung oder eine reine Interpretationsaufgabe.
c) Die Korrektur
Die Übersetzung wird in der SI bei 12 Fehlern auf 100 Wörter mit der Note „ausreichend“ bewertet. Folgende Zeichen werden zur Gewichtung der Fehler verwendet: 

 halber Fehler: leichte, den Sinn nicht wesentlich entstellende Fehler im Bereich des Vokabulars, der Formenlehre, der Syntax und der Textreflexion

ganzer Fehler: mittelschwere, sinnentstellende Fehler im Bereich des Vokabulars, der Formenlehre, der Syntax und der Textreflexion

+ Doppelfehler: schwere Konstruktionsfehler und schwere Verstöße im Bereich der Textreflexion. Bei völlig verfehlten Stellen sind die Fehler so weit wie möglich zu isolieren und nach Art und Schwere unabhängig voneinander zu bewerten. Folgefehler bleiben dabei unberücksichtigt. Ist eine Isolierung nicht möglich, so wird die fehlerhafte Stelle entsprechend ihrem Umfang pauschal bewertet, und zwar mindestens mit einem Doppelfehler. Bei einem längeren restlos verfehlten Satz sollte nicht mehr als ein Doppelfehler pro fünf Wörter gewertet werden. 

Für die Zusatzaufgaben werden Punkte vergeben. Die Note ausreichend wird erteilt, wenn annähernd 50% der Punkte erreicht wurden. Die Bewertung erfolgt kriteriengeleitet. Zu den fachspezifisch für Latein geltenden Korrekturzeichen und Operatoren siehe: 
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/zentralabitur-gost/faecher/lateinisch (17.2.2026)



Sonstige Mitarbeit
Die Kriterien für die Bewertung werden den SuS zu Schul- bzw. Halbjahresbeginn mitgeteilt. Zur sonstigen Mitarbeit zählen folgende Punkte: 
verstehende Teilnahme am Unterrichtsgeschehen, Qualität und Kontinuität der Beiträge
individuelles und kooperatives Arbeiten
kurze schriftliche Übungen zur Wortschatzkontrolle und Grammatiküberprüfung
Präsentationen
Protokolle
Referate
Portfolios
Heftführung




1

